
Aller Anfang ist schwer – das gilt auch für Notarfachan-
gestellte. Neben den rechtlichen Fachgebieten, die es zu 
erlernen gilt, sind die täglichen Aufgaben im Büro die 
Basis, mit der alles steht und fällt.

Aus der Praxis für die Praxis stellt Martin Jurkat die 
Organisation eines Notarbüros ausführlich dar: 
Neben der Darstellung der grundsätzlichen Ausstattung, 
Außendarstellung und örtlichen Zuständigkeiten eines 
Notariats gibt der Autor einen vertieften Einblick in die 
notwendigen und vorgeschriebenen Handlungen in ei-
nem Notariat und geht detailliert auf den Umgang mit 
XNP (der Software der Urkundenarchivbehörde - spe-
ziell in den Bereichen des elektronischen Urkundenver-
zeichnisses, des elektronischen Urkundenarchivs sowie 
des elektronischen Verwahrungsverzeichnisses) ein und 
erläutert eingehend die zu führenden Akten und Ver-
zeichnisse.

In den letzten Jahren haben die Arbeitsabläufe in den 
Notariaten vor allem durch die Digitalisierung - ins-
besondere der damit einhergehenden Einführung des 
elektronischen Urkundenverzeichnisses und der elektro-
nischen Urkundensammlung sowie dem damit verbunde-
nen Wechsel von der DONot zur NotAktVV - grundle-
gende Veränderungen erfahren.

Zahlreiche Formulierungsbeispiele, Muster, Tipps und 
Hinweise zur konkreten Umsetzung im Büroalltag run-
den die Ausführungen ab.

Die 3., grundlegend überarbeitete Auflage dieses Bandes 
gibt einen Einblick in die Organisation eines Notarbüros, 
ermöglicht Wiedereinsteigern einen Neustart im Nota-
riat und ist – weit über die Ausbildungszeit hinaus – ein 
nützlicher Begleiter im Notariatsalltag.
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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf�ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk�ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr�ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T�tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n�mlich Notarinnen und Notaren, Notarassesso-
ren und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die
„Ausbildungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, Auszubildende w�hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf�nger
bei ihrem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger
zur Vermittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nach-
schlagewerk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth�lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl�ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F�higkeiten.

Als Oberamtsrat im Notardienst ist Martin Jurkat bestens mit den t�glichen Abl�ufen im
Notariat vertraut: Sein Handbuch zur „BÅroorganisation“ wird Ihnen noch weit Åber die
Ausbildungszeit und die ersten Berufsjahre hinaus nÅtzlich sein.

Dr. Helene Ludewig

Pr�sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort zur 3. Auflage

Im Notariat arbeiten Sie als Ansprechpartner und Dienstleister fÅr die rechtsuchende BevÇl-
kerung, aber vor allem fÅr Menschen! Diese Arbeit fÅr Menschen empfinde ich als beson-
ders sinngebendes Element der T�tigkeit im Notariat. Daher beglÅckwÅnsche ich Sie sehr
zu Ihrer Entscheidung im Notariat zu arbeiten!

Herzlich willkommen!

Ein Notariat ist ein lebender Organismus und soll dieser gut funktionieren, muss er in geeig-
neter Weise organisiert und gemanagt werden. Eine gute Organisation wiederum setzt vo-
raus, dass man nicht nur weiß, wie ein Sachverhalt geregelt wird, sondern vor allem, was
Sinn und Zweck des eigenen Handelns ist. Das vorliegende Buch wird Ihnen nicht nur einen
vertieften Einblick in die notwendigen und vorgeschriebenen Handlungen im Notariat geben
und Ihnen die zu fÅhrenden Akten und Verzeichnisse erl�utern, sondern Sie werden regel-
m�ßig auch erfahren, warum die jeweilige Handhabung Åberhaupt so vorgeschrieben ist.

In den letzten Jahren haben die Arbeitsabl�ufe in den Notariaten in Deutschland grundlegen-
de Ver�nderungen erfahren. Die Vorgaben der Geldw�schepr�vention und des elektroni-
schen Rechtsverkehrs fÅhren zu einem erheblichen Mehraufwand im Notariat. Die Digitali-
sierungsrichtlinie mit Online-Beurkundung und Online-Beglaubigung schafft ganz neue
Beurkundungsformen. Elektronische Akten ersetzen die jahrzehntelang etablierten BÅcher,
die neue NotAktVV l�sst nicht mehr viel von der alten DONot Åbrig und erschwerend
kommt hinzu, dass Sie noch fÅr einige Jahre die alten und neuen Verfahren nebeneinander
kennen mÅssen.

Dieses Buch wird Ihnen eine Hilfe fÅr Ihre t�gliche Arbeit im Notariat sein.

Ein Paradigmenwechsel hat sich insbesondere zum 1.7.2022 manifestiert: Gab es zuvor aus-
schließlich „die eine Urschrift“, das eine fÅr den jeweiligen Vorgang kÇrperlich auf Papier
geschaffene Schriftwerk, welches die gewÅnschten Rechtswirkungen erbringen konnte, so
gibt es nun regelm�ßig zwei Urschriften, n�mlich zus�tzlich die vom Papierdokument mit-
tels normiertem Scanverfahren und kryptologischen Sicherungstechniken geschaffene elek-
tronische Fassung. Wird die Papierurschrift dann kÅnftig noch benÇtigt? Vieles ist in Bewe-
gung. Langweilig wird es Ihnen hier bestimmt nicht!

Freuen Sie sich auf eine spannende und anspruchsvolle Zeit im Notariat und nutzen Sie die-
ses Buch fÅr die Gestaltung einer guten Arbeitsorganisation in Ihrem Notariat! Vor allem
wÅnsche ich Ihnen aber viel Freude bei Ihrer Arbeit im Notariat!

Martin Jurkat

Oberamtsrat im Notardienst

SÅdpfalz, Juni 2024
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Vorwort zur 1. Auflage

Herzlichen GlÅckwunsch, dass Sie sich fÅr die Ausbildung zur/zum Notarfachangestellten
entschieden haben. Aber, und das werden Sie wohl schon gemerkt haben, „aller Anfang ist
schwer“.

Ich selbst habe 1972 meine Ausbildung zur damals noch gÅltigen Berufsbezeichnung
„Rechtsanwalts- und Notargehilfe“ mit einer 2 1/2j�hrigen Ausbildungszeit begonnen und
seither ununterbrochen in Anwaltsnotariaten, auch unterschiedlicher GrÇße, gearbeitet. Der
Schwerpunkt lag jedoch immer im Notariat. Aus dieser langen Berufst�tigkeit und meiner
nebenberuflichen Verbundenheit als Lehrer in der Berufsschule und als Mitglied im PrÅ-
fungsausschuss einer Notarkammer bin ich mit den Problemen der Ausbildung bestens ver-
traut. Es ist nicht einfach, sich nach der Schule in den „Beruf“ einzufinden. Eventuell hatten
Sie schon erste Zweifel an Ihrer Berufsentscheidung – dies ging mir damals genauso. Ich
mÇchte Sie aber darin best�rken, diese Zweifel zu Åberwinden und mit Freude und Energie
Ihre Ausbildung anzugehen und erfolgreich abzuschließen.

Wenn Sie dies geschafft haben, haben Sie vielf�ltige MÇglichkeiten fÅr einen erfolgreichen,
abwechslungsreichen und spannenden Berufsweg und -alltag. Sie sind dann nicht nur „Ge-
hilfe“ des Notars, sondern als Notarfachangestellte/r im Team mit dem Notar ein wichtiger
Eckpfeiler unseres Wirtschafts- und Rechtssystems. Durch die sich st�ndig �ndernden Ge-
setze und Vorschriften wird es nie langweilig; immer wieder werden Sie sich engagieren
und einarbeiten und mit dem Notar und Ihren Kollegen „Ihr“ Notariat neu organisieren.

Das vorliegende BÅchlein soll Ihnen – aus meiner Sicht – einen Einblick in die Organisation
eines Notariats verschaffen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der FÅhrung der Nebenakten
und der Fertigung von Ausfertigungen und Abschriften notarieller Urkunden. AusfÅhrlich
behandelt wird aber auch die FÅhrung der BÅcher des Notars. Viele der behandelten Themen
werden Sie sicher w�hrend ihrer Ausbildungszeit vor allem in der Theorie kennenlernen;
eventuell behandelt „Ihr“ Notariat die Urkunden, deren Vorbereitung und Abwicklung in
Nuancen anders. Da aber die FÅhrung der BÅcher im Notariat mit zu den Hauptaufgaben der
Notarfachangestellten z�hlt, wird Sie dieses BÅchlein auch nach dem Ende der Ausbildung
weiter begleiten.

Ich denke, Sie haben eine gute Berufswahl getroffen. Machen Sie etwas daraus!

Wenn Sie Fragen und Anregungen zum Inhalt haben, freue ich mich auf Ihre Zuschrift.

Andreas Kersten

Leitender Notarmitarbeiter, Essen

a.kersten@bdp-essen.de
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§1 EinfÅhrung

A. Verschriftlichung

Mit der Entwicklung des Kulturgutes Schrift wurden die Menschen f�hig, die Verg�nglich-
keit des MÅndlichen hinter sich zu lassen und Dinge von Wichtigkeit auf Dauer festzuhalten.
Und so wurden im Laufe der Jahrhunderte bedeutende Vereinbarungen nicht mehr lediglich
per Handschlag oder unter Beiziehung von Zeugen get�tigt, sondern durch Schreiber fixiert
und damit dauerhaft(er) nachvollziehbar gemacht.

Infolge dieser Entwicklung ist nun in unserer modernen Gesellschaft die Einhaltung be-
stimmter Formvorschriften gesetzlich normiert, insb. fÅr Erkl�rungen, die sich auf wichti-
ge Lebenssachverhalte beziehen:

§ 125 Satz 1 BGB – Nichtigkeit wegen Formmangels

Ein Rechtsgesch�ft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig.

Schrift erfordert immer ein Tr�germaterial. Von Holz, Leder, Stein, Tonplatten Åber pflanzli-
che und tierische Tr�germedium wie Palmbl�tter und Papyrus bzw. Pergament ging es hin
zum heutigen Papier und geht es nun weiter zum elektronischen Speichermedium mit Dar-
stellung auf Bildschirmen. Im Notariat befinden wir uns aktuell an der Schwelle von der pa-
piergebundenen hin zur elektronischen Arbeit. Zurzeit ist Papier noch das bedeutsamste Ma-
terial fÅr die VerkÇrperung unserer geistigen Arbeit im Notariat, aber der Sprung von der
Papierurkunde zur elektronischen Urkunde ist bereits vollzogen.

B. Beweis

§ 415 ZPO – Beweiskraft Çffentlicher Urkunden Åber Erkl�rungen

(1) Urkunden, die ( ...) von einer mit Çffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr
zugewiesenen Gesch�ftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (Çffentliche
Urkunden), begrÅnden, wenn sie Åber eine vor ( ...) der Urkundsperson abgegebene Erkl�rung
errichtet sind, vollen Beweis des durch ( ...) die Urkundsperson beurkundeten Vorganges.

( ...)

§ 418 ZPO – Beweiskraft Çffentlicher Urkunden mit anderem Inhalt

(1) �ffentliche Urkunden, die einen anderen als den in den §§ 415, 417 bezeichneten Inhalt ha-
ben, begrÅnden vollen Beweis der darin bezeugten Tatsachen.

( ...)

Ist eine notarielle Urkunde erst einmal erstellt, wird ihre Beweisfunktion an der besonderen
Gestaltung (insb. Siegelung, Bindung) offenbar. Dies gilt auch schon fÅr die einfachen nota-
riellen Vorg�ngen wie z.B. die Beglaubigung von Abschriften oder Unterschriftsbeglaubi-
gungen. Mit der Beurkundung wird eine Çffentliche Urkunde i.S.d. §§ 415, 418 ZPO er-
richtet, die vollen Beweis der in der Urkunde bezeugten Tatsachen erbringt.

Das Wort „Urkunde“ entwickelte sich aus dem althochdeutschen „urchundi“ Åber das mittel-
hochdeutsche „urkÅnde“ und bedeutete „Erkenntnis“. In der Rechtssprache wurde es dann
im Sinne von „Bekundung, Beweis“ verwendet.1

Bei den Beurkundungen geht es im Ergebnis immer darum, dass der Notar – nachdem er mit
den Beteiligten das fÅr deren Ziele Richtige und Gute erarbeitet hat – durch ein SchriftstÅck,
die „Urkunde“, bezeugt, dass die Beteiligten ihren Willen in der von ihm in der Urkunde
niedergelegten Weise erkl�rt haben oder dass er die beschriebene Tatsache oder den be-
schriebenen Vorgang wahrgenommen hat.
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Die st�rkste Form fÅr Rechtsgesch�fte ist im deutschen Zivilrecht die notarielle Beurkun-
dung (§ 128 BGB), die n�chstschw�chere die Çffentliche Beglaubigung (§ 129 BGB). FÅr
Beurkundungen sind in Deutschland im Grundsatz nur noch die Notare zust�ndig. In spe-
ziellen Angelegenheiten sind – teils daneben, teils exklusiv – andere Stellen zu bestimmten
Beurkundungen berufen, so etwa die Gerichte bei verschiedenen familien- und erbrecht-
lichen Sachverhalten, die Jugend�mter in Sachen der Kinder- und Jugendhilfe und die Stan-
des�mter in Angelegenheiten des Personenstandsgesetzes und natÅrlich bei der Eheschlie-
ßung.

C. Funktion der Form

Aus den Gesammelten Materialien zum BÅrgerlichen Gesetzbuch fÅr das Deutsche Reich
ergibt sich zur BegrÅndung der in das BGB aufgenommenen Vorschriften Åber den Form-
zwang:2

„Die Vorteile, welche fÅr den Formzwang in Anspruch genommen werden, lassen sich
dahin zusammenfassen: Die Notwendigkeit der Beobachtung einer Form ruft bei den Be-
teiligten eine gesch�ftsm�ßige Stimmung hervor, weckt das juristische Bewusstsein, for-
dert zur besonnenen �berlegung heraus und gew�hrleistet die Ernstlichkeit der gefass-
ten Entschließung. Die beobachtete Form ferner stellt den rechtsgesch�ftlichen
Charakter der Handlung klar, dient, gleich dem Gepr�ge einer MÅnze, als Stempel des
fertigen juristischen Willens und setzt die Vollendung des Rechtsaktes außer Zweifel. Die
beobachtete Form sichert endlich den Beweis des Rechtsgesch�fts seinem Bestande und
Inhalte nach fÅr alle Zeit; sie fÅhrt auch zur Verminderung oder doch zur AbkÅrzung und
Vereinfachung der Prozesse.“

I. �bereilungsschutz – Warnfunktion

Die einfacheren gesetzlichen Formen genÅgen oft nicht, um die Menschen und insb. den
sog. Verbraucher ausreichend aufmerksam zu machen. Dies zeigt sich bei der Schriftform
(§ 126 BGB) oder der Textform (§ 126b BGB) insb. daran, dass der Gesetzgeber dem Ver-
braucher h�ufig zus�tzlich noch Widerrufsrechte einr�umt. Auch der schlechte Ruf des
„Kleingedruckten“ ist hierbei zu erw�hnen, dem der Gesetzgeber durch die Bestimmungen
zu den sog. Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen (frÅher geregelt im AGB-Gesetz, heute
eingegliedert in das BÅrgerliche Gesetzbuch unter den §§ 305–310 BGB) beizukommen
sucht.

Daher hat der Gesetzgeber fÅr die Gestaltung besonders wichtiger Lebenssachverhalte die
Einschaltung einer besonders vertrauenswÅrdigen, fachkundigen und unparteiischen Institu-
tion vorgeschrieben – das Notariat.

Selbst bei der einfachsten Beurkundungsform, der Çffentlichen Beglaubigung, ist bereits ein
gewisser �bereilungsschutz, auch Warnfunktion genannt, wirksam, n�mlich infolge des
fÅr die Beteiligten mit der notariellen T�tigkeit einhergehenden Zeit- und Kostenaufwands.
Je strenger die Form wird, umso effizienter wird dieser Schutz, da neben den Aufwand auch
die notarielle Belehrung und PrÅfung tritt.

EinfÅhrung
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2 Benno Mugdan, Berlin 1899, R. v. Decker’s Verlag, Band I, S. 451; Idee zur AnfÅhrung des folgenden
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II. Belehrung und richtige Vertragsgestaltung

Die Bedeutung der Beurkundung geht speziell bei der Beurkundung vonWillenserkl�run-
gen weit Åber die Beweisfunktion und den �bereilungsschutz hinaus. Mit der Kontaktauf-
nahme der Beteiligten mit dem Notariat beginnt die Sachverhaltsaufkl�rung und die Ermitt-
lung des wahren Willens der Beteiligten. Nicht selten glauben die Beteiligten nur, sich
vollst�ndig Åber das beabsichtigte Rechtsgesch�ft einig zu sein. Werden Einzelheiten erfragt
oder Risiken gewÅnschter Regelungen, Formulierungen oder Abwicklungen erl�utert, tau-
chen h�ufig versteckte Einigungsm�ngel (Dissens) auf. So bietet das Beurkundungsverfah-
ren einen erheblichen Schutz vor den Unsicherheiten und unerwÅnschten Folgen.

Die juristischen Kenntnisse des Notars und dessen Wissen um die typischerweise rege-
lungsbedÅrftigen Themen einer bestimmten Vertragsart helfen maßgeblich auf dem Weg
zu guten VertragsschlÅssen. Der Notar muss nicht nur Åber die rechtliche Tragweite des Ge-
sch�fts und die Risiken belehren, er hat vielmehr Åber den reinen Wortlaut des § 17 Abs. 1
Satz 1 BeurkG hinaus eine Pflicht zur „richtigen“ Vertragsgestaltung. Das hÇchste deut-
sche Zivilgericht, der BGH, fordert vom Notar eine umfassende, ausgewogene und interes-
sengerechte Beratung, Belehrung und Vertragsgestaltung zu allen entscheidenden Punkten.3

Der Notar hat ggf. weitere Vorschl�ge fÅr erforderliche Regelungen zu unterbreiten.

Zugleich begÅnstigt die Einschaltung des unparteiischen Notars (§ 13 BNotO) die Entste-
hung fairer Vertr�ge. Es ist offensichtlich, dass etwa bei dem Abschluss eines Vertrages
zwischen einem großen Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung einerseits und einer in
vertragsrechtlichen Dingen nicht bewanderten Privatperson andererseits ein Ungleichge-
wicht besteht. Dem Notar ist es insb. durch § 17 Abs. 1 Satz 2 BeurkG auferlegt, darauf zu
achten, dass unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt werden, wenn-
gleich der Notar aber auch in einem solchen Fall nicht Åber das Ziel hinausschießen und den
Rahmen der Neutralit�t verlassen darf.

Das Ergebnis dieser Pflicht zur Ausgewogenheit ist, dass notarielle Vertr�ge im Allgemei-
nen tats�chlich gerechter sind als nicht beurkundete Vertr�ge. Dies ist erkennbar, wenn man
die Regelungsstandards von beurkundungspflichtigen Vertr�gen mit Regelungen vergleicht,
wie sie leider h�ufiger in Vertr�gen zu finden sind, die keinem Beurkundungszwang unter-
liegen. So halten im Gegensatz zu den beurkundeten Bautr�gervertr�gen reine Bauvertr�ge
(etwa Fertighausvertr�ge) selten einer juristischen PrÅfung stand und sind nicht selten deut-
lich einseitig.

Durch die Belehrung und Beratung vor der eigentlichen Beurkundung erfÅllt das nota-
rielle Beurkundungsverfahren auch eine Informationsfunktion, die sich insb. in vor der Be-
urkundung Åbersandten VertragsentwÅrfen manifestiert. Bei den sog. Verbrauchervertr�-
gen (Vertr�ge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher) muss dem Verbraucher
mindestens 14 Tage vor dem eigentlichen Beurkundungstermin der Vertragsentwurf vom
Notariat zur VerfÅgung gestellt werden.

Schlussendlich macht das vorgeschriebene formelle Prozedere der Beurkundung mit dem
Vorlesen, Genehmigen und Unterschreiben (§ 13 Abs. 1 Satz 1 BeurkG) die Beteiligten
sensibler und sie werden gezwungen, sich wenigstens diese Zeit fÅr eine wichtige Sache zu
nehmen. Insbesondere hierin findet der betriebene formelle Aufwand eine Rechtfertigung.

D. Organisation des Notariats

Nach § 1 BNotO ist der Notar als unabh�ngiger Tr�ger eines Çffentlichen Amtes zust�ndig
fÅr die Beurkundung von Rechtsvorg�ngen und fÅr andere Aufgaben auf dem Gebiet der
vorsorgenden Rechtspflege. Um seine Pflicht zur AusÅbung des Notaramtes wahrnehmen
zu kÇnnen, unterh�lt der Notar daher eine Kanzlei (Gesch�ftsstelle/BÅro mit Mitarbeitern
und Auszubildenden).
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Gute Leistungen eines Notariats entstehen nicht zuf�llig. Sie beruhen insb. auf den Fach-
kenntnissen, der emotionalen Intelligenz (Emphase fÅr die Belange der Rechtsuchenden)
und der Leistungsbereitschaft des Notars und der Mitarbeitenden sowie einer gut zweck-
m�ßigenOrganisation des Notariatsmit klaren Strukturen und Zust�ndigkeiten.

Eine motivierende und fÇrdernde PersonalfÅhrung der Mitarbeitenden im Notariat sind
von großer Bedeutung fÅr den Erfolg. Daher ist es fÅr Notare und Notarinnen jeden Dienst-
alters notwendig, an den eigenen PersonalfÅhrungskompetenzen und Softskills zu arbeiten.

Die Organisation und Arbeitsweise eines Notariats finden ihre Grundlagen vor allem in
nn der Bundesnotarordnung (BNotO),
nn dem Beurkundungsgesetz (BeurkG),
nn den Richtlinien der Notarkammern,
nn der Verordnung Åber die FÅhrung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV)

und
nn der Dienstordnung fÅr Notarinnen und Notare (DONot).

Dieses notarielle Berufs- und Verfahrensrecht enth�lt eine Vielzahl von Vorgaben zur Siche-
rung optimaler notarieller Leistungserbringung.

Der Notar ist fÅr die Organisation seines Notariats verantwortlich und regelt die Zust�ndigkei-
ten seiner Mitarbeiter. In mittleren und grÇßeren Notariaten sind schriftliche Organisations-
formen, (z.B. Organigramme, Ablaufbeschreibungen, Checklisten, Laufzettel, Vordrucke) zur
Fixierung der Aufbau- und Ablauforganisation, des Informations- und Wissensmanagements,
der Fortbildung sowie der Personalentwicklung unumg�nglich. Aber auch in kleineren Nota-
riaten mit wenigen Mitarbeitern ist die schriftliche Dokumentation der Zust�ndigkeiten und
Abl�ufe uneingeschr�nkt sinnvoll, denn gerade dort ist der Ausfall einzelner Mitarbeiter be-
sonders schwer aufzufangen und dann sind klare Vorgaben fÅr die Vertretung �ußerst hilfreich
und verhindern zus�tzliche Belastungen und somit vor allem Fehler.

EinfÅhrung
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§2 BÅroorganisation im Notariat

A. BÅror�ume und Grundausstattung

I. Gesch�ftsstelle, Amtssitz, Amtsbereich, Amtsbezirk

§ 10 BNotO – Amtssitz

(1) Dem Notar wird ein bestimmter Ort als Amtssitz zugewiesen. In St�dten von mehr als hun-
derttausend Einwohnern kann dem Notar ein bestimmter Stadtteil oder Amtsgerichtsbezirk als
Amtssitz zugewiesen werden. ( ...)

(2) Der Notar hat an dem Amtssitz seine Gesch�ftsstelle zu halten. ( ...)

(3) Der Notar soll seine Gesch�ftsstelle w�hrend der Åblichen Gesch�ftsstunden offen halten.

(4) Dem Notar kann zur Pflicht gemacht werden, mehrere Gesch�ftsstellen zu unterhalten; ohne
Genehmigung der AufsichtsbehÇrde ist er hierzu nicht befugt. Das gleiche gilt fÅr die Abhaltung
ausw�rtiger Sprechtage. ( ...)

Der Notar ist sog.Organ der vorsorgenden Rechtspflege. Er hat, obwohl er selbstst�ndiger
Freiberufler ist, bei seiner Amtst�tigkeit wie eine BehÇrde zu agieren, denn er ist staatlicher
Amtstr�ger. Er genießt einen gewissen Gebietsschutz, hat aber dafÅr auch die Pflicht, nota-
rielle Dienstleistungen vor Ort anzubieten (Urkundsgew�hrungspflicht,1 Amtsbereitschaft)2.
Er darf nicht wie ein gewerblicher Unternehmer handeln.

Dem Notar wird ein bestimmter Ort als Amtssitz zugewiesen (§ 10 Abs. 1 BNotO). Als
Amtssitz wird in der Regel eine politische Gemeinde bestimmt. Vom Amtssitz leiten sich
der Amtsbereich (§ 10a BNotO) und der noch grÇßere Amtsbezirk (§ 11 BNotO) ab.

Der Notar hat gem. § 10 Abs. 2 BNotO an seinem Amtssitz eine Gesch�ftsstelle zu unter-
halten. Im Bereich des Anwaltsnotariats wird aufgrund der Åblichen Diktion der Anwalt-
schaft h�ufiger der Begriff der Kanzlei anstelle des Wortes Gesch�ftsstelle verwendet.

Der Notar hat geeignete BÅror�ume zu w�hlen und mit den zum Betrieb des Notariats benÇ-
tigten Hilfsmitteln auszustatten. R�ume und Ausstattung mÅssen dem amtlichen Charakter
der Notart�tigkeit und der WÅrde des Notaramtes angemessen sein.

Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten werden fÅr den selbstst�ndigen Freiberufler,
welcher der Notar trotz seines Çffentlichen Amtes ist, ein repr�sentatives Erscheinungsbild
der Amtsr�ume, eine gute Lage in einem ansprechenden Umfeld, ausreichende ParkmÇg-
lichkeiten und gÅnstige AnschlÅsse an Çffentliche Verkehrsmittel wichtig sein.

Der Notar hat seine Gesch�ftsstelle w�hrend der Åblichen Gesch�ftsstunden offen zu hal-
ten, § 10 Abs. 3 BNotO. Was Åbliche Gesch�ftsstunden sind, wird vom Gesetz nicht definiert
und bestimmt sich nach der Verkehrsanschauung am Amtssitz.3 Der Terminkalender des No-
tars unterliegt auch der Gesch�ftsprÅfung durch die Dienstaufsicht des Notars dahingehend,
ob der Notar seiner Pflicht zur Amtsbereitschaft ausreichend nachkommt, er andererseits
aber auch kein Terminierungsverhalten an den Tag legt, das als unerwÅnschtes gewerbliches
Gebaren i.S.d. Standesrichtlinien4 betrachtet werden kÇnnte.

Der Notar ist – wie z.B. auch das Grundbuchamt – ein sog. Organ der vorsorgenden Rechts-
pflege. Es ist Aufgabe der Justizverwaltungen der Bundesl�nder, fÅr die einzelnen Regionen
die jeweils passende Anzahl an Notaren fÅr eine ausreichende Versorgung der rechtsuchen-
den BevÇlkerung mit notariellen Dienstleistungen zu ernennen, nicht zu viele und nicht zu
wenige. Dies erfordert, dass der einzelne Notar mit seiner Amtst�tigkeit ortsfest ist, er also
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1 § 15 Abs. 1 BNotO.
2 BVerfG, Beschl. v. 3.12.1991 – 1 BvR 1477/90, DNotZ 1993, 259.
3 Frenz/Miermeister/Bremkamp, 5. Aufl. 2020, BNotO § 10 Rn 75.
4 Abschnitt VII. Ziffer 1.3. b) der Richtlinienempfehlungen der BNotK.
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im Grundsatz – wie auch eine BehÇrde – seine Leistungen vornehmlich an seiner Ge-
sch�ftsstelle erbringt.

Bei speziellem Bedarf darf er auch außerhalb der Gesch�ftsstelle in seinem Amtsbereich
amtieren, z.B. wenn ein Rechtssuchender sein Krankenlager nicht verlassen kann. Weiter-
hin gibt es Arten von Gesch�ften, die typischerweise nur außerhalb der Gesch�ftsstelle beur-
kundet werden kÇnnen. Dazu gehÇren
nn Versteigerungen,
nn Verlosungen,
nn Begehungen – etwa bei der Erstellung von Nachlassverzeichnissen – und
nn h�ufig auch Protokollierungen von Versammlungen (z.B. die Hauptversammlung einer

Aktiengesellschaft).

Zu unterlassen sind jedoch Ausw�rtsbeurkundungen, die den Eindruck von Abh�ngigkeit
und Parteilichkeit erwecken kÇnnten, so insbesondere z.B. die Beurkundung bei einem Bau-
tr�gerunternehmen in dessen Gesch�ftsr�umen.

§ 10a BNotO – Amtsbereich

(1) Der Amtsbereich des Notars ist der Bezirk des Amtsgerichts, in dem er seinen Amtssitz hat.
( ...)

(2) Der Notar soll seine Urkundst�tigkeit (§§ 20 bis 22) nur innerhalb seines Amtsbereichs aus-
Åben, sofern nicht besondere berechtigte Interessen der Rechtsuchenden ein T�tigwerden außer-
halb des Amtsbereichs gebieten.

(3) Urkundst�tigkeiten, die nach den §§ 16a bis 16e und 40a des Beurkundungsgesetzes mittels
Videokommunikation vorgenommen werden, gelten nur dann als im Amtsbereich ausgeÅbt,
wenn ( ...)

(4) Urkundst�tigkeiten außerhalb des Amtsbereichs hat der Notar der AufsichtsbehÇrde oder
nach deren Bestimmung der Notarkammer, der er angehÇrt, unverzÅglich und unter Angabe der
GrÅnde mitzuteilen.

Der Notar soll seine Ausw�rts-Urkundst�tigkeit grunds�tzlich nur innerhalb seines Amts-
bereichs durchfÅhren Der Amtsbereich des Notars ist der Bezirk des Amtsgerichts, in dem
der Notar seinen Amtssitz hat (§ 10a BNotO).

Innerhalb ihres Amtsbereichs stehen Notare im Hinblick auf ihre beruflichen Leistungen im
Wettbewerb. Dieser erstreckt sich nicht nur auf die Qualit�t der notariellen Beratung und
Amtst�tigkeit selbst, sondern auch auf die Dienstleistungsbereitschaft. Von Bedeutung sind
hier insbesondere die Zugewandtheit und Freundlichkeit des Notars und der Mitarbeitenden
und der Wille, auf TerminwÅnsche im zul�ssigen Rahmen (�bereilungsschutz) einzugehen.
Eine funktionierende Terminierungspraxis setzt allerdings wiederum unabdingbar voraus,
dass die Vorbereitung der Beurkundungstermine so umfassend und sorgf�ltig erfolgt, dass
zeitaufwendige �berraschungen in der Beurkundungsverhandlung, die dann Folgetermine
beeintr�chtigen, weitestgehend vermieden werden.

Eine Urkundst�tigkeit außerhalb des Amtsbereichs ist vom Notar nur dann auszuÅben,
wenn dies besondere berechtigte Interessen der Rechtsuchenden gebieten. Hier wird
dann nochmals unterschieden zwischen dem �berschreiten des Amtsbereichs und dem
�berschreiten gar des Amtsbezirks.

Das �berschreiten des Amtsbereichs ist der AufsichtsbehÇrde bzw. der Notarkammer, der
der Notar angehÇrt, unverzÅglich unter Angabe der GrÅnde anzuzeigen. Anders als bei einer
Beurkundung außerhalb des Amtsbezirks (siehe unten Rdn 11 f.) bedarf es aber keiner vor-
herigen Genehmigung der Aufsicht.

Zu akzeptierende GrÅnde fÅr eine solche Ausw�rtst�tigkeit sind regelm�ßig in den Richt-
linien der Çrtlich zust�ndigen Notarkammernenthalten.5 So kommen z.B. nach den Richt-

BÅroorganisation im Notariat

24

§2

5 Abrufbar im Internet bei der BNotK, aktuell unter https://www.bnotk.de/aufgaben-und-taetigkeiten/
richtlinien/richtlinien-der-notarkammern.
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linien fÅr die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder der Landesnotarkam-
mer Bayern in Betracht:
nn Gefahr im Verzug;
nn eigener Urkundenentwurf und dann unvorhersehbare Notwendigkeit zur Beurkundung

außerhalb des Amtsbereichs;
nn Urkunden zur Berichtigung, wenn die Berichtigung bei anf�nglicher richtiger Behand-

lung der Sache nicht entstanden w�re;
nn Beteiligter mit Wohnsitz im Amtsbereich ist in einem Krankenhaus außerhalb des Amts-

bereichs;
nn besondere Vertrauensbeziehung zwischen Notar und Beteiligten und Unzumutbarkeit

des Aufsuchens der Gesch�ftsstelle.

Amtsbezirk ist der Oberlandesgerichtsbezirk, in dem der Notar seinen Amtssitz hat (§ 11
Abs. 1 BNotO). Urkundent�tigkeiten außerhalb des Amtsbezirks darf der Notar nur bei Ge-
fahr im Verzug oder bei Genehmigung der AufsichtsbehÇrde vornehmen. Ein Verstoß
hiergegen fÅhrt zu disziplinarischen Folgen fÅr den Notar.

Allerdings bewirkt selbst ein �berschreiten des Amtsbezirks keine Unwirksamkeit der Be-
urkundung (§ 2 BeurkG, § 11 Abs. 3 BNotO).

§ 10a Abs. 2 BNotO erfasst aber nur die Urkundst�tigkeit i.S.d. §§ 20–22 BNotO und die
damit im Zusammenhang stehenden T�tigkeiten, insbesondere Vollzug und Beratung, nicht
jedoch die sonstige Betreuung nach § 24 BNotO, die in keinem Zusammenhang mit einer
Urkundst�tigkeit steht. Der Notar darf seinen Amtsbereich also verlassen, wenn die ausw�rts
erfolgende T�tigkeit zu einer rein betreuenden T�tigkeit gehÇrt. Dies dÅrfte und sollte die
Ausnahme sein, denkbar w�re etwa die ausw�rts erfolgende Besprechung bzw. Beratung zu
einem Vertragsentwurf, der nicht beurkundet werden muss und soll.

Im Ausland darf der Notar keine Amtst�tigkeiten vornehmen.

FÅr die seit dem 1.8.2022 mÇglichen Online-Beurkundungen und Online-Beglaubigun-
gen per Videokommunikation in bestimmten gesetzlich zugelassenen F�llen wurden, um
auch hierfÅr eine beschr�nkte Çrtliche Zust�ndigkeit zu erreichen, im neuen § 10a Abs. 3
BNotO Kriterien festgelegt, welche die fÅr die jeweilige Angelegenheit (Çrtlich) zust�ndi-
gen Notare bestimmen (Sitz bzw. Niederlassung bzw. Wohnort der juristischen Person bzw.
der rechtsf�higen Personengesellschaft bzw. des Kaufmannes bzw. des organschaftlichen
Vertreters bzw. des Gesellschafters).

Im jeweiligen Notariat bekommt man von dieser Zuordnung allerdings zun�chst nichts mit,
denn diese erfolgt schon zuvor durch das Videokommunikationssystem der BNotK im Zuge
der Anmeldung des Vorgangs durch den Rechtsuchenden Åber die Online-Plattform oder die
Notar-App.

Merke!

nn Amtspflicht/Urkundsgew�hrungspflicht: Ein Notar muss bereit sein, das ihm ver-
liehene Amt auch tats�chlich auszuÅben. Er kann sich nicht als Notar bezeichnen,
ohne diesen Beruf auch auszuÅben.

nn Gesch�ftsstelle: Der Notar hat eine Gesch�ftsstelle (Notariat, Kanzlei) zu unterhal-
ten, die w�hrend der Åblichen Gesch�ftszeiten geÇffnet ist und an der er die notariel-
len Dienstleistungen (insbesondere Beratungen, Beurkundungen und Beglaubigun-
gen) erbringt.

nn Amtssitz: Amtssitz ist der Ort (politische Gemeinde oder Stadtteil), an dem der Notar
seine Gesch�ftsstelle zu unterhalten hat.

nn Amtsbereich: Der Amtsbereich des Notars ist der Bezirk des Amtsgerichts, in dem er
seinen Amtssitz hat. Auf diesen engen Amtsbereich muss der Notar seine Urkunds-
t�tigkeit grunds�tzlich beschr�nken, auch wenn er fÅr den Bezirk des Oberlandes-
gerichts ernannt ist.
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